
Von RIBILL

man T“  D die Todesstrafe denken mas die Form ıhr
gesetzlichen Abschaffung Westdeutschland 1ST Lichte der eMO-
kratischen Grundregeln merkwürdiger Vorgang ZCWESCN. In dem Parl
mentarischen Rat, der das Grundgesetz vorbereitete, wurde 7iemlich über-
raschend e1Nn Antrag eingebracht, der die Abschaffung der “Lodesstrate
torderte, un dieser I'ag, VO  3 demdie Öffentlichkeit damals 4a4um Kennt-
N1Ss5 nahm, fand, W1e verlautet, mıiıt HUr knapperMehrheit Annahme So
stand der Artikel02des Grundgesetzes: ‚,Die Todesstrafe 1Sst abgeschafit.
Das Grundgesetz wurde den einzelnen. Ländern als Ganzes(ohne Möglıch-
keit, berdieeinzelnen Artikel abzustimmen)vorgelegt und, da alle Länder
mit Ausnahme VON Bayern das Grundgesetz annahmen, S! wurde mit ıhlm
auch dıe Abschaifung Todesstrafe i dieVerfassungder Bundesrepublik
Deutschland aufgenommen. Das aber bedeutet, daß gemäß Artikel des
Grundgesetzes die Wiedereinführung der "Lodesstrate nunNmMehr der Zustim-
mMuUunNg VIO' WI Dritteln der Mitglieder des Bundestages und ZwWe1 Dritteln
der Stimmen des Bundesrates bedarf. Eınen anderen Weg äßt noch der
Artikel 146 offen, der bestimmt: ‚„„Dieses Grundgesetz ;verliert Gültig-
keit demTage, em <C171 Verfassung 1 Kraft trıtt, die VO'  5 dem deut=
schenVolk i freier Entscheidung:beschlossen worden SR  C6
Fragt Inalnl nach den Gründenfür das plötzlicheund geräuschlose

Verschwinden der "Todess An#  N dembisher geltenden Recht; wird
ohl j Erster Lıinıe das SCH der Sozialisten, diedamıt Punkt

TenNn müuüssen. Dafls S1e ber 1e]ihres Programmsdurchsetzt
reichten. er ider de augenscheinlich gSCKINS WAar,
klärt sıch aus ungeh erli Mı rauch, der er dem Narzıterror
m1 er "Tod afegeLr wurde. Diese letzte und furchtbarste Stratfe
WUu La e U uf Befehl rachsüchti Diktators verhängt
und Ile Anwendung, dı iNnem Verhältnis

stande ab hen VON offenVergehe igenJustizmorden ohne
Za te siıch tsc Olk CIn solcher Ekel ber die Bluttaten des
Krıe un der Gestapo angesammelt, dafß vielen derVerzicht auf die
"Todesstrafe erleichtert wurde; konnte iıhnen als C1INC günstige. Gelegen-
he he verrohten Geschlecht die verlorene EhrfurchtVO'  m

dem he leben — edem CENSC enleben wıeder einzupraägenund
rt O1l Gewalttat stärken.den Abs

Wenn der ich be tsa S, der sich nterversch Nn

absp1 Str W C111 De tet wurde, lag4s der
et digkeit und 1 schen Interesselosigkeit der INC1L-

NZEe Auf k eit durch die sich drsten. enschen,
Sorgen des All aSS AÄAns 1st Als ach
Ze1 die Diskusston ber die erfolgte wichtige Ähnde hıs

ZUS andes einsetzte, stellt sich klar heraus, daß sowohl |
Jur weıiten SsSEen des Volkes die früheren Giegen

einandeände fo- AQU£ Vert diger und Gegner der Todesstrafe ste



mi1t den alten Argumenten gegenüber un die Diskussion annn ruhig wieder
dort anknüpfen, W i S16 VOrLr Dritten Reich, als das deutsche Volk och
C116 freie Stimme hatte, abgerissen. ist Wıe gespalten und schwankend das
Urtei1l damals War, datür C111 anschauliches Beis; iel! Ma1 1929 wurde

Rechtsausschufß des Deutschen Reichstages die Abschaffung der Todes-
strate Mi1t 14 Stimmen beschlossen, wobei die Stimme des Vor-
sıtzenden, des bedeutenden Rechtslehrers Wilhelm ahl >C1NCS
entschiedenen Gegners der Todesstrafe, den Ausschlag gab Als aber
Januar 1932 man denke die Gewalttaten 1 der „Kamp{zeit‘ —— die
Todesstrafe ı diesem Reichstagsausschufß wiederum ZUr Verhandlung stand,
erklärte der gleiche Rechtslehrer offen: ‚„Die Tötungsdelikte sich haben
sıch vermehrt, ] S1C haben sich Zze1twelise als regelrechtes Mittel ı politi-
schen Kampfe ausgewachsen. Vor allem aber haben sıch der Art nach
scheußliche Mordtfälle efe1e net, da{ß einzelne Länder, uch Preußen, dessen
Justizchef den ausgesprochenen Gegnern der Todesstrate gehört, sichZUr

Vollstreckung derselbenentschließen mußten. Die gegenwärtige Zeitlage 1st
ıcht günstig, ihre Abschaffung 111158 Auge fassen.‘“

Da der Folgezeit bis heute dıe Tötungsverbrechen keineswegs abge-
1LLOM MEN haben, 1ST und bleibt dieTodesstrafe e1n ernstes Problem, dem
der Staat SCINCLIC Gesetzgebung ach sorgfältiger Prüfung Stellung neh-
T  aD mu Hs 1ST Kannt. dafß ı früheren Zeıiten die verschiedensten‘ Ver-
sehen, auch Eigentumsvergehen, Falschmünzere1 usSwWw mit dem ‘\ode be-
strait wurden. ber der Kkern der rage bestand un besteht doch
darın, W1C der Staat diejenıgen bestrafen Sso1L, die sich dem Leben
anderen Menschen vergreifen. Darum soll auch unsere Untersuchung
sentlıch auf den Fall des ordes beschränkt bleiben; ıh: dreht sich prak-
sch der alNzc Streıit.

Schauen WIL zurück ] die Jahrtausende der Geschichte, finden WIr be1
fast allen Völkern, sobald S1C den 7zäh haftenden Zustand der Blutrache bald
früher, bald später überwunden haben un! auch tür Tötungsvergehen staat-
liıches Stratfrecht Platz greift, dıe Todesstrafe für Mord Übung Diese
gesetzliche Sühnung wırd als selbstverständlicher Akt der Gerechtigkeit 2400
Ordert und: gebilligt. Schon auf denersten Se1iten derHI Schrift steht das
Wort „ Wer Blut vergießt, dessen Blut soll wlieder lıeßen.1 Und das ändert
sich auch nıcht ı der christlichen Zeıit (Mt 26, S f{b 13 10) Im ZaNZCh
Mittelalter regt sich keine ernstliche Auflehnung die Gerechtigkeit
und Zweckmäßigkeit der Todesstrafe Als die Waldenser S1e als unerlaubt
verwarten erklärte aps Innozehz 111 Jahre 1208 als katholische Lehre
„„Von der weltlichen Gewalt behaupten WITr daß S16 hne Todsünde CL
Bluturteil vollstrecken annn sofern sS1ie ZUr Verhängung der Strafe nıcht AUS
Hafß sondern mMi1t Überlegung, nıcht übereilt sondern besonnen schreitet . >

Als TUunNn! (causa {1nalıs) für die Erlaubtheit der Todesstrafe wird VOIL
der scholastischen Theologie allgemeın die Notwendigkeit angegeben, die
menschliche Gesellschaft die Bedrohung und Schädigung ' durch
schwerste Untaten schützen. Da das Recht VO! Zweck beherrscht

Gen xod 7 Lev eut
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wird, SOo wird auch die Todesstrafe téleologisch ‚als lsozia.lér Selbstscfiutz aufi-
gefaßt. Thomas Aquin vergleicht den Verbrecher mit einem dem Ge-
samtorganısmus schädlichen Glied, das derJjenige, dem die Sorge für den.
Organismus obliegt, abtrennen und zerstoren kann, weıl der e1l auf das
(janze hingeordnet sSe1 ‚ Je  de  Xi Einzelperson aber verhält sich ganzen
Gemeiinschaft W1e der Teil Zum Ganzen. Wenn also e1n Mensch der Ge-
meinschaft eines Vergehens (peccatum) gefährlich und verderb-
iıch ist, dann wird 5Sblich und heilsam getötet, damıt das Geme1i1nwohl
gewahrt werde.‘‘ 3 Dieser Gedanke kehrt immer wieder, bedarf aber heute
einer näheren Erläuterung. Na'ch den Bestrebungen, das ‚„„lebensunwerte‘‘
en durch den Staat vernichten lassen, un VOTL allem nach ‘den üblen.
Erfahrungen 1mM Dritten Reich G,Der einzelne ist nıchts, die Gemeinschaft
alles !”” ) besteht e1n begründetes Mißtrauen SCDCN jede Beweıisführung,
dıie der Hınordnung des einzelnen Menschen aut den Staat ausgeht.
Deshalb ist ;ohl beachten, daß Thomas un!: die Scholastiker weıt davon
entfernt sind, die unveräußerlichen R*CIChÜC der menschlichen Persön-
lichkeit verkennen und dem Staat e1INe unbegrenzte Verfügungsmacht
ber den Menschen einzuräumen. Insbesondere 1st berücksichtigen, daß
"Thomas jeder Strate un erst rtecht ZuUur Todesstrafe eine persönliche
Schuld des Bestrafenden ausdrücklich der stillschweigend voraussetzt 4
Die Schuld ist 1m Begriff der Strafe eingeschlossen, aber dıe Art der staat-
lıchen Strafe richtet sıch nicht nach der inneren Natur des ergehens, SON-
ern ach seiner Bedeutung für die äußere Gesellschaftsordnung. Daher
dart die Todesstrafe LLULC für Verbrechen verhängt werden, die das Staats-
ohl 1n schwerer Weise gefährden.?

War die Todesstrafe alters her 1n unangefochtener G;eltung un
Anerkennung, hat sıch das se1it etfwa 7weihundert Jahren ZanNz erheblich
geändert. Den ersten nachhaltigen Angriff aut die Todesstrafe unternahm
der italienische Rechtsphilosoph Cesare Beccaria (1738 — 1794). Se1ne
kurze, 1n wuchtiger Sprache verfafßte Schrift ‚„De1 delitti delle pene;”
(Verbrechen und Strafen) erschien (zuerst anonym) 1764 1n Livorno, erlebte
1n Italıen 28 Auflagen und wurde alsbald in Sprachen übersetzt. S1e
richtete sich nıiıcht ausschließlich die Todesstrafe, sondern allgemeın
un mi1t großem Erfolg die Mißstände 1m damaligen Strafrecht (Fol-
ter). Im Banne des Aufklärungszeitalters, besonders der französischen
Enzyklopädisten befangen, entbehrte Beccatıa einer tieferen Begründung
des Staates und des Strafrechts und erhoffte alles Heıl der Macht der

Q t Z Z 64, ( Ähnlich sagt Thomas (Summa ent. III 146), daß die
;‚ Pestiräger. durch den 'Tod AUS der menschlichen Gesellschaft uSzZz  LA seien.

th n Z 46, ad ‚„Est de ratione POCNHaC 3 quod Pro alıqua culpa infera-
tur.  .. bda DA Z 108, A ad „Numquam secundum humanum iudici1um alıquis debet
puniri Sine cul flagelli, ut occidatur vel mutiletur.“‘ Näheres be1 Basler, IThomas
VO Aquin die Begründung der Todesstrafe: „Divus Thomas‘“‘ (Freiburg/Schw.69—90 173220202 un Hürth, 1n ‚„Scholastik“ (Freiburg) L1O2Z% 568—580; 1928, 427 bis
429 un in dieser Zeitschrift 116 (1928/29) 266—2375

5 SE  > Z Z 66, A ad „Secundum iudic1um praesentis vitae NO  > Dro uolibet
peCccato mortalı infligiturn mortis, sed solum pro illıs, quact inferunt irreparabi dam-
num, vel etiam PTro illıs, quae habent alıquam horribilem deformitatem.“‘ Ebd 108,

ad ‚„ Illis solıs peccatis mortis infligitur, quae 1n pernitiem aliarum
cedunt.‘‘

2337Stimmen 146,



Gese SBıl de lehnun de
verira OUSSECAaUSs aQus, ach dıe stehung des fa
völlig reienVertrag der Staatsb rger beruht. Spr1 dem AT
4s Recht Todesstrafe ab, e1l nicht angenommMenN werde daß

Gesellschaftsvertrag dıe Einwilligung des einzelnen enthal SC1, sich
toten lassen, W’O' C1H anderen 1 Olk ermorde; } solche 10
_ willigung SC1 unmöglich, da niemand ber Se. Leben verfügen könne. Diese

Folgerung steht und tallt natürlich mit ihrer unbewiesenen Voraussetzung.
Kant® urteilt ber die VO  - Beccarıa 34duS teilnehmender Empfindelei CN

ä{ affektierten Humanıtät‘‘ aufgestellte "CTheorie : „Alles Sophistere1 und D , ” UUUN U V M  DV
Rechtsverdrehung.“
Se1t der Schritt Beccarıas, die mächtigen Widerhallgefunden

hatte, 1St der Kampf die Todesstrafe nıcht mehr uhe gekommen.
Unzählige Streitschriften ahmen für und och mehr die Todesstrafe
Parte1. AÄAus dem NneEuUuETeEN Schrifttum vonchristlicher Seite, das sıchgrund-

sätzlich mit dieser rage befaßt und auch we1tere Literaturangaben bietet,
C1CI Theod € VvEer; Institutiones 1 naturalis J8 (Freiburg1900

593—602; Cathrein, Moralphilosophie I8l (Freiburg 51911) 677—0687;
Koch, Lehrbuch der Moraltheologie (Freiburg 1378 Schilling,

Lehrbuch der Moraltheologie I8l (München 503 Grünhut, 1: DE
Religion 1 Geschichte und Gegenwart“ (Tübingen 41931) 2—1

Kühle, Staat und Todesstrafte, üunster 1934 Vorkurzem die lang-
bertJjährige, hochverdiente Kurat der Münchener

Greinwald Cap SchrittVOo: 254 Seiten über „Die "Todes-
strate‘“” nochmals reiche Erfahrung sSeEiNer Gefangenenfürsorge und

Belesenhe1it breiter Ausführlichkeit dargelegt. ach eingehender
Auseinandersetzung miıtden Gegnern der "Todesstrafe entscheidet sich bei

aller christlichen Milde doch für die Beibehaltung der Todesstrafe. In
Besprechung dieser Schrift bemerktder rühere Reichsjustizminister Gustav

Radbruch, C111 Gegner der Todesstrafe, daß alles Was Greinwald SaScC,
drucksvoll und überzeugend SC1, und daß IC vielen interessanten Einzel-
heiten auch dem geschulten Kriminalisten Neues bringe.

Um klares Urteil ber die Sachlage 'CWINNCN, wırd ZWEC

mäßig SCINMN, zunächst den streitenden Parteien möglichst ı ıhrer
‚ Sprache. - das Wort erteilen, hne ihre sichten und Gründe Zzuent-

stellen, verkürzen oder abzuschwächen.

egen die Todesstrafe
Diıe "Todesstrafe paßt nicht mehr i heutige Zeit. 111e nschheit

1STt LrOofz der furchtbaren Rücktälle, die WITLr gerade jetzterlebt
leben, auft dem Wege größerer Humanıtät und diese S1C auch auf
die Strafrechtspilege erstrecken. W ıe die Grausamkeiten, die früher dıe
Todesstrafe Zzum Zweckder Abschreckung umgabenund verschärften, Cn

Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre I1 (Akad„Aus 3355
Gangolf-Rost-Verlag, Westheim bei Augsburg 1948 Kart 3.20 Greinwald

starb DA Januar 1949
$ „Schwäbische Landeszeitung“ (Augsburg) Nr. 111 VO: Sept 1949



die
aufh i sollt als
schen, etzten CS doch Aaus Gr der Zweckmäßigkeit, De
Sar der die Todesstrafe verhängt, sinkt moralisch und kulturell auf
Stutfedes Mörders herab, da Ja, SC1I1) 1e] erreichen, ZU. gleichenGewaltmittel greift W1C dieser.

Die "Todesstrafe ist 1L Überbleibsel des allen anderen Bestand 1le
überwundenen mittelalterlichen Systems der Le1ibes- und Lebensstrafen;
ist daher eCe1n Fremdkörper ın .dem heutigen qut Freiheits- unGeldstrafen
gegründetenStrafrecht. Miıt ihrem Rachegeist 1st S1Ee geeignet, auf
samtes Strafsystem abzufärben und das erstrebte Besserungs- und Sıche-
rungsziel gefährden.

Der Staat annn siıch dıe Örder genügend schützen, indem {1

lebenslänglich einsperrt; ihre_ physischeVernichtung ist dazu nicht NOT-
wendig, auch nıcht a1s Abschreckungsmittel. Gewaltverbrecher sind Men
schen mı1t e1Ne primıtiven Psychologie, daß SIC sıch auch durch die An-
drohung der Lodesstrafenıcht abschrecken lassen, weıl S1eerfahrungsgemäß
test datrautf vertrauen, werde schon nicht herauskommen. Die Statistik
lehrt, dafß ı den Ländern, denen die Todesstrafe abgeschafft ist, nıcht
mehr Morde begangen werden als dort, SsS1eC ‚och besteht. Es wıird doch
nıemand i Ernste behaupten wollen, da{ ı den Ländern ohne gesetzliche
Todesstrafe Menschen sıch ihres Lebensnıiıcht mehr sicher fühlen

vertiefte Einsicht 1 dieUrsachender Kriminalıt äßt VO  $ derVet-
ückbeben. Was 1SSCH W1 dem nnen]hängung derTodesstrafe

Menschen, der PIHEeTr furchtbaren "Tat siıch entschließt, de
Mord ist ? Was muß 1ı zerstört Zerbroc SC bis den
Wıderstand erwunden hat? De Öt darf n über
MmM1t krankhaftem riebleb , die INC fer e1iNer erblichen Belastung

fals e rzichung (d besser; völliger Verwahrlosung) oderC1N
lech Ischaft sS$1NM ndgültig den Stab brechen, iıhnen willkürlich

dıe Hrı Besser und die Zeıit Bufßeentreiße Dıe
Wahrsch hkeit IC aufrichti« Sinne rung 1 unnn
wenn der Str pSYyC logisc entsprich
lan rößer. wenn C plötzlichund unbarmh Z19 VOT

den wird In der kann der rder für Ve hen auch
ach au ühne e1isten durch siren Arbeitwen1gstens C1nN Teil des
Schadens eCTrSE ZeN, den ich während die Hinrichtung Ver-
brechers für den Staat it HST Imübrigenbersollte der Staat,:

die Mörder :oten damıt diepier EISCINCN Mißstände aus

zutilgen darauf bedacht die Ursachen der Mwordta zu be
ST Miıt der Ab-1Ne SOoz1a1po IC beste Kriminalpoli

sch er Todess raf würde uchauf merdie I& u rscheinung
e Henk: verschwind Cn dessen blutiges Handwerk Jed6S normal

unwiderstehlichen auder empfindet, weil Lohn
schenleben - ch Vor allem aber erschwindet miıtihrer sch {fu
die Mög hke VIO:  $ „„Justizmorden”YStrafe, berha pt
W16der gemacht. werdenkann. Eın Justizirrtum. Mord he
aber dı denkb chwerste Erschütterung des.Vertr Cus



Max Pribill

Für dıie ‘Todesstrafe
Der Mord, die vorsätzlıche, mıi1ıt Überlegung ausgeführte Tötung

e1NCS anderen Menschen, nımmt unfier den Verbrechena Sonderstellung C1N,
we1l sıch nıcht Ur e1Nncm Teilgut des Menschen vergreift, sondern
dessen irdische Existenzüberhaupt vernichtet. Daher wird auch 1 Be-
wu{fßtsein des Volkes als das furchtbarste Verbrechen empfunden. Man annn
65 also dem Staat nıcht veCra > wenn C siıch dieses furchtbarste Ver-
brechen durch Androhung und Verhängen der furchtbarsten Strate wehrt.
Keine andere Strate bietet den gewalttätigen Leidenschaften, diıe ZuUu Morde
treiben, Cc1MN wirksames Gegengewicht und schreckt VO Morde 7zurück
W  a dıe Todesstrafe; keine andere Strate schützt d1: menschliche Gesellschaft

siıcher en Öörder W1IIC diese Strafe uch entschiedene gner der
Todesstrate W1C Beccarıa selbst; Holtzendorft gestehen Z da{ß der
Staat 1 Ze1iten der Not (Autmuhr, Standrecht, Krieg) dıe "Todesstrafe nıcht
entbehren könne. Damıit gyeben SC zugleich Z da{fß diese Strate mehr als
ere Straten C1N wirksames Abschreckungsmittel 1ST Die "Lodesstrafe Offen-
bart den ZaNZC BenSst; mi1t diem die staatliche Obrigkeit dem Verbrechertum
entgegentritt, WEnnn den Schutz des Lebens geht; ‚„nichtumsonst tragt
S1C das Schwert‘“ (Röm 13 ‚4) Di1ie sittliche und rechtliche Ordnung ordert
1ier unerbittliche Strenge. Dort, W dıe abschreckende Wırkung der Todes-
strate nachgelassen hat; rührt daher, dafß iıhre Kraft durch die häufigen
oder fast regelmäßigen Begnadigungen der Z ‘\ode verurteilten _Mörder
geschwächt wurde.

1e Lodesstrate 1st die-einZLg aANSCMESSCHNC *Strate Tür Mord Wer erhar-
munglos_und STaUSaM anderen Menschen (01 5  9 hat ach der Natur
seiner 'Tat das eC autf SC1N C1DCILCS Leben verwirkt. > da das Leben
der Umfang des Daseıns ist, annn dıe Stratfe nıcht ı C1NemM G s
den 65 dafür nıcht 1Dt, sondern wiederum NUr der Entzıiehung des Lebens
bestehen.‘ 9 1Ne Gesetzgebung, dıie auft den Mord nıcht dıie Todesstrafe,
dern NUur Freiheitsstrate SCTZT, äBt CS © VOTL dem Menschenleben
fı  k:  e  hlen
Die Berufung darauf, da{fß mMIit dem kulturellen Portschritt der Menschheit

auch der Strafvollzug ı humaner geworden SC1 und diese Entwicklung
die Abschaifung der "Lodesstrafe tordere verfängt diesem Falle nıcht
denn dıie Mörder Tolgen dem Zug ZUur Humanıtät nicht sondern beharren be1
ıhren brutalen Methoden SOmi1t besteht tür die menschliche Gesellschaft ach
W1C VOT die Notwendigkeıit, sich mi1t äußersterStrenge diese Verbrecher

schützen. Darum Ag 110 den Gegnern der Todes-
strate: chaift erst den Mord AaUuS der Welt, ann so]] die Todesstrate nach-
Tolgen. Es 1st schon C100 argc Begriffsverwirrung, dıe ‘Tat des Mörders mM1t
der Strafgerechtigkeit des Staates vergleichen, 1e C1Nn furchtbares Ver-
brechen sühnt Demnach w4Are schließlich jeder Akt der Notwehr VCI-

wertlich.
der Staat siıch die Mörder und ihre Irıebe durch Einsperrung DC-

nügen schützen kann das 1st eben die rage; darf nıcht eintach UuS
Q Hegel, Philosophie des Rechts, 101

Die Welt als Wille und Vorstellung, 86 Kap
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1' desstra

werden. Die Statisfi.k, dı 1er Zur Stützung der Üe"mefioier andé:ren AÄAn-
sicht aufgerufen w1r  d versagt 21 näherer Nachprüfung. Der Psychiater
Hoche schreıbt (Greinwald 114) „„Der statistische Beweisweg, der 1immer
wieder versucht wird, daß dıe Morde 1n Ländern mit Todesstrafe nıcht sel-
tener se1en als anderswo, annn nıchts führen angesichts der vielfach (
schlungenen und nicht vergleichbaren Verhältnisse mit ıhren zahllosen Fehler-
quellen be1 der Beurteilung. Es gibt 1Un einmal untfer den Menschen solche
Scheusale, da{iß selbst dıe humanste Rechtspflege dıe Todesstrafe ZALE Ab-
schreckung nıcht entbehren kann Dıe Sicherheit des Staates und die Beruht1- CX  Ü
gUuNgs der 1n Schrecken‘ versetzten Bevölkerung können €es durchaus fordern,
daß 1n aufgewühlten Zeıiten der Anführer einer Verbrecher- und Mör-
derbande, dıie Gegenden unsicher macht, hingerichtet wırd und damıt
diıe Möglıchkeit endet, da{ß G: wieder ALLS dem Gefängni1s ausbricht oder VIO

seinen Spießgesellen beireit wird. Das gleiche gilt VO: bestialischen Sittlich-
keitsverbrechern. Das Wort „„Nur dıie Toten kehren nıcht wieder‘‘ e  Heg  D
ZW ar VO: einem Schreckensmann der Französischen Revolution, aber CS kann
auch für dıie Verteidiger der Rechtsordnung VIO  - Bedeutung Se1N. egen die
Abschaffung der "Todesstrate besteht auch der schwerwiegende Eınwand, daß
mit dieser Aufhebung dıie staatlichen Strafmittel endgültig erschöpft sind. ®
Der lebenslänglichem Zuchthaus verurteilte Mörder hat gewissermalen
einen Freibriet LECUEN Morden ; denn e kann irgendeiner weliteren Strafe
nıcht mehr verurteilt werden, auch wenn se1inen Wärter, den Gei‚s?lichender einen Besucher ermordet.11

Es 1st völlig widersinn1g, daß e1nN Massenmörder, SEA hingerichtet
werden, auft Kosten der Steuerzahler mıiıt großem Aufwand für Strenge Be-
wachung un be1 beständiger Lebensgefahr für dıe Beamten des Strafvaoll-
ZUZS lebenslänglich VCI‘S&OI'gt wIird und das einer Zeit, 1n der viele Milliı-
nen eC1in ungesichertes en tführen müussen, das beschwerlicher ist als das
eines Zuchthäuslers. Es 1st auch hne weiteres verständlıch, dafß C1Nn Mensch
sıch leichter bekehrt un Se1N Verbrechen williger innerlich sühnt, C 1
plötzlich sıch dem ode gegenübersicht, als wenn . untfer dem ruck einer
zermürbenden der auch verbitternden lebenslänglichen Zuchthausstrafe
steht, A AEE dauernd 1n einer Umgebüng vVvon Verbrechern, die vielleicht noch
schlechter siınd als SO 1St C besser für ih: sterben als e1N VCLr-

ehltes, mit Schande bedecktes Leben vielleicht jahrzehntelang weiterzu.- G
führen Ks 1st übrigens durchaus ırrıg, daß alle Mwordtaten AUS sozialer Not
begangen werden. Die Morde aus Raubgier, Rache, Eifersucht Sadismus
widersprechen dieser Behauptung.

Die Gegner der Todesstrafe sind erıg befi1üht‚ Fwehlgärif£e der Justiz
verhüten un: darum auch das Verfahren Mörder mit allen Rechtsga-
rantıen versehen. Ihre Aufmerksamkeit ist aber weniger darauf gerichtet,
W1e die anständigen Menschen die Verbrechen der Mörder wirksam
geschützt werdgn können. Die Gefahr EINES ]ugtizirrtums und die Unmöglıch- B  E

Dıesen Einwand Hält uch W. Kahl für unwiderleglich (vgl Greinwald 126). Pre1i-
lich könnte eine Ausnahmebestimmung autf den 1, VO  - einem lebenslänglich verurteilten
Mörder verübten Mord die Todesstrafe seitzen, ber annn ware wenigstens für diesen Fall
dıe Todesstrafe wieder eingeführt. O  RA
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rdern ß dı NUurede gut umm
L R  > bestan CS, cht bei 18} IndıZUE bewe1s

ausgesprochender ollzogen wird (Auch C111 jahrzehnte ode
lebenslängliche Freiheitsstrafe ist C1LMN nıcht wıeder gutzumachender Schaden.
Eın Schutz Justizirrtum liegtferner i der Einschränkung, dafß dıe
Todesstrafe MNUr vollstreckt werden dafE. nachdem die Gnadeninstanz eNt-
schieden hat; V'O!  $ ihrem Begnadigungsrecht keinen Gebrauch machen.
Durch diese Bestimmung ist die Getahr C10CS irreparablen Todesurteils
C1NCN Unschuldigen gleich ullDer frühere ReichsjustizministerEmminger
hob hervor, da{ß sich 1 den langen Ausschußverhandlungen des Deutschen
Reichstages VIO!  3 1928 Aaus denletzten C Jahren kein Fall nachweisen
lıeiß, eMmM 1 Deutschland C1MNn Unschuldigerhingerichtet wurde (Greinwald
188) Jedenfalls 1SE CS alle Vernunit, WIl  ( der Sanzentfernten Mög-
ichkeit C111 Justiziırrtums die menschliche Gesellschaft die unmittel-
bar drohende Gefährdung durch das schlimmste Verbrechertum ohne wirk-

Schutz lassen.

Das Für und Wider, das hier 1 aller Kürze dargelegt wurde, zeigt 1e
Gegensätzlichkeit der Auffassungen, die gr {StS daß vieleTOLZ

oder vielleicht der unabsehbaren Reihe Schriften dieser Frage
der Möglıichkeit e1Ner sachlichen Verständigung verzweiıteln Die Ant-

worten stehen sich deneinzelnenPunkten W16 glattes Jaun Je1in
gegenüber. ach Lage der Dıinge kann die Entscheidung wederaufTOL1 J —
rtistische Gründe noch CINZ1LE auf dıe Erfahrung gestütz werden; ihre Wur-
zeln reichen vielmehr 483 die "LTiefe der Weltanschauung.Wir siınd aber S D E e E r z N E
Nnun einmal C1Nn weltanschaulhlich un relig1ös gespaltenes Volk Der Unter-
schied 7zwıischen den Verfechtern und Gegnern der ‘Fodesstrate bestehtletzt-
lıch nıcht darın, daß die C1LLHCN rachsüchtiger ungrausamer,dıe anderenZC-
rechter, weicher und humaner sind, sondern die C1NCN halten die Todesstrafe:
be1 schweren Verbrechen ZALE Sicherung der Rechtsordnung tür NIOT-
wendi1g, die anderen aber für entbi  e  .  hrlich der auch erziehe isch‘ für nach-
te1l1g. Allerdings wırd 1iNa) auch ZCW1SSCTraditionsgebundenheit hüben
un drüben nıcht verkennen dürfen. Dıe Verständigung wird überdies noch
behindert durch parteipolitische und gefühlsmäßige!? Rücksichten, © VON
vornhereımn C111 sachliche Nachprüfung erschweren. Ist Forderunggar

C112 Parteiprogramm aufgenommen, dann 1äßt sich auchmıt den besten
Gegengründenbe1 den Anhängern derbetreffenden Partei nıchts ausrichten;
denn ihre Väter haben endgültig für S1'gedacht. Durchgängigsind die Geg-
HOF der : Todesstrafe j EL}  O  Worfund chrıft rührigerals ihre Verteidiger; S1C ent-
wıckeln den Eiter der Angreiferund Retormer. 111e oft hervortretende (e-
reiztheit und Bitterkeit ihrer Kampfesweiseerklärt sich LlLeichtestenda-
durch, daß SICnıcht Nur die bisherige Übung, sondern auch dıe Volksmeinung
un VOT allem die Volksstimmung sich haben

In Anwesenheit des Reichspräsidentenvon Hindenburg wurde einmal die Frage der
TLodesstrafe erörtert. Dabe1 bemerkte der preußist Justizminister, «er sc1kürzlich bei
Hinrichtung zugegen SEWESCN; das habe aut iıhn. gräßlichen Eindruckgemacht, daß

seitdem 408 Gegner der 'Todesstrafe geworden S@e1; Worauf Hindenburg lakonisch —-
wıderte: „Sind Sie, Herr Minister, uchschon einmal bei 1N!Morde zugegengewesen?”
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Sph rC, IC setzgeb
S16 bietet C1M buntes, VETrWILrLT nde wobe1 besonders

achten ist, W16 JE ach [ Beren Umständen die Gesetzgebung (ode
derenHandhabung) schw nkt und oft 1 jähem Wechse]l die Todesstraf 1
geführtode abgeschafft wird Deutschland war bis Zum Janua
dıe Lodesstraftf abgeschaifft 1 Oldenburg, Bremen, Anhalt nd i Kö
reich hsen (seit dem Oktober uch dıe Mehrheit des Nor
deutsch Reichstagsverwarf anfangs die "Todesstrafe und 1e0ß ihre Be1ibe-
haltungnur Z weil das Zustandekommen des Strafgesetzbuches durch den
Bundesrat (die Vertretung der Länderregierungen) VI(Y ıhrer Aufrechte
haltung abhängig gemacht wurde. Gegenwärtig 1St die "Todesstrafe ab
schafft Italien, Portugal, Holland, Belgien,Österreich, Schweden,
Dänemark; Norwegen (gleichwohl wurde Quisling 1945 WCSCn Hochverrat
ZAL Tode verurteilt und erschossen), Argentinien,Brasilien, Kolumbien
Venezuela, d mittelamerikanischen Republiken,Mexiko,e1iNneEmMm kleinen Teil
der VereinigtenStaatenVO Amerikaund seit 1943 allen Kantonen der
Schweiz. Vom englischen Unterhaus wurde Mitte April 1948 mit 245 Cn
D Stimmentrotzder Warnung der Regierungsvertreterdie"Todesstrafe tür s

Mord probeweise auf die Dauer VO fünf Jahren abgeschafft, bzw. 1NUur für
ganzbesonders schwere Fälle aufrechterhalten. Imallgemeinen 11STt
Ze1it e  Ü Entwicklung-au{f Abschaffung der Einschränk1_1;ng der Todesstrafe
festzustellen. ber e1n Staat geht wieı1t, S16 unbedingt und für alle
auszuschließen ; S16 wıird trotz aller theoretischen Bedenken für Zeiten außer
ordentlicher Gefahr 1ı Bereitschaft gehalten.

W 1 so11 ch nun be di Wıderstreıit der Meinungen der Gesetzgeber
1n C1NCr Demokratie erh lIten Steht a wichtige Frageerneut Zr Ver

dhandl Wesen der echten Demokratie, durch
orh ‘> Diskussion das Für Wider klären, bevor S16 dem
Volke der SEINIE gewählten ertrete ZEntscheidung vorgelegt wird.

rgehenden Dıs 10171 wird darauf ankommen, die eigentlich
den Ges htspunkte klar erauszustellen. Entscheidend kannn auch

die ück cht auf das (Gee ‚wohl SO ist die rage, ob für
1tt1 ers die Todes- oder die Freiheitsstrafedes

rderll für d See on großem Gewicht, ber für das recht-
st nıiıcht durchschlagend. Wienn diese.

Zur he g& der ech ord notwendig ist, kann oder mu{fß S1C auch
dann nd Ustreckt wenn der Verbrecher siıch nıcht be
k denn SONS könnteCdurch 61 rung CLNCT Bekehrung den Straf-

®

gl ff Rechtslexikon I1L1I (Leirp Z1e 31881)89273
4& etrußland ha Mai 1948 die Todesstraftfe Llötzlich abgeschafft und S1

nu2 1950 ebenso tzlich(zwar nicht für Mord,c PAL für „Splonage,Sa ota
Verra der Heiıma rechtdie „Staatsfeinde‘ wieder eingeführt. Irgenliche Bedeutung !kom weder dem noch dem anderen Vorgang Z denn Sow]
rußlandun Satellitenstaaten wercdc Menschen auch hne ZFESEC Todesstraf
massenhaft umgebracht und odesmü le der Konzentrationslager mMa unauftf



vollzug \nerhirrld-ely‘n.15 Es ist auch einieuchi%end‚ dafß bei der Prüfung der je-weiligen Gesetzesvorlage dem Urteil derer, dıe Rechtspflege und Strafi-
vollzug eine unmittelbare langjährige Erfahrung haben, e1ine ungeme1nhöhere Bedeutung zukommt als den Eingebungen des Gefühls oder theo-
retischen Erwägungen Aaus der Ferne und VO: grunen Tisch

Im Lichte dıeser Grundsätze betrachtet, ist der Artikel 102 des Grundgie-SCLZES mit einem Geburtsfehler behaftet. Das deutsche Volk 1st dabe1i
überhaupt nıcht geiragt worden. ine innere Notwendigkeit vollends, die Ab-
schaffung der Todesstrafe 1n dıe V e a S SU der deutschen Bundes-
republık aufzunehmen und damıt ıhre Wiıedereinführung einer qualifiztertenMehrheıit unterwerfen, ist nıcht ersichtlich Hierbei Eörme—n 1Ur parte1po-Litische Beweggründe den Ausschlag gegeben haben Es ware wohl besser DC-
9 dıe Entscheidung dieser schwierigen rage der künftigen Retorm desStrafgesetzbuches überlassen und das deutsche Olk nıiıcht durch eiINe Art
Überrumplung VOTLT eine ‚„vollendete 'Tatsache‘‘ stellen.

Für dıe grundsätzlichen Anhänger der Todesstrafe erhebt .sıch die
Frage, die _  jetzt auftf Deutschland unmittelbar Anwendung findet, ob S1e nam-
ıch unbedingt auf der Beibehaltung der Wiıedereinführung der Todesstrafe  M
bestehen mussen. Miıt anderen Worten: Es iragt sıch, ob der Staat
für schwerste Verbrechen dıe Todesstrafe nicht Nur verhängen > SON-
dern auch verhängen mu SIC , daß also die gesetzliche Abschaffung der
Todesstrafe immer un überall vertehlt sSe1 und dem Naturrecht wıder-
spreche. Diese Behauptung ist des öfiteren aufgestellt worden, we1l die ück-
sicht aut das Staatswohl den Verzicht auf die Todesstrafe nıcht rlaube

schreıibt S  r, indem S die notwendige Wiıederherstellung der VCTIT-
letzten Rechtsordnung denkt ‚Selbst sıch die bürgerliche GesellschaftmMit aller Glieder Eıinstimmung auflösete (Z-B das e1Ne Insel bewohnende olk
beschlösse auseinander gehen und sıch 1n alle Welt zerstreuen), mü{ßte
der letzte Gefängnis befindliche Mörder vorher hingerichtet werden, da-
mit jedermann das widerfahre, Was sSe1INe Taten wert sind, un dıie Blut-
schuld nıcht auf dem Volke hafte, das auftf diese Bestrafung nıcht gedrungenhat we1l als Teilnehmer dieser öitfentlichen Verletzun
e1it betrachtet werden ann.““ der (Gerechtig-

Indessen reichen die vorgebrachten Gründe nıcht AdusS, eine solche —
erbıittliche Auffassung stützen, WwW1e das auch der Streit der Meinungen und
die verschiedene Übung in den Staaten der en Zeıt veranschaulicht. Im
soz1alen Leben ist notwendig, nıcht Nur die abstrakten Grundsätze, SON-
ern auch die konkreten, wandelbaren Verhältnisse berücksichtigen. Jeach dem Volksempfinden, der geschichtlichen Überlieferung un dem Stande
der Kriminalität kann 1n dem einen Lande zulässig der atsam se1n, W as 1n
einem anderen verkehrt und verderblich W4re Man wird daher dem At-
lıchen Gesetzgeber die Freiheit d: Entscheidung zugestehen dürfen und
müussen, ob 1n Se1inem Lande die Tode ss;rafe beibehalten, abschaffen der

Thomas (S. th. 1; Z B: ad ‚ Latro suspenditur, NO  } ut iıpse emendetur,sed propter alıos, ut saltem mefu pocnac PCCCATE desistgnt?‘ Vgl ebda Z Z 29 adund ent 188 146 (in Iine).Rechtslehre AW  a 333
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wıedereintführen 111 uch die Kirche scheint diese Freiheit anzuerkenn IL;
Adenn wiewohl Lautfe des etzten Jahrhunderts die Todesstrafe VCI-

schiedenen Ländern, auch 1 solchen mit überwiegend katholischer Bevölke-
rung abgeschafft wurde, 1ST doch 21n Fall bekannt, daß die kirchliche Au-
Or1tät deshalb Protest Verletzung der Gerechtigkeit erhoben
hätte Vollends besteht keine kirchliche Vorschriftt die Form C1NCS Dog-
mas ZuUur Beibehaltung der Todesstrate verpflichtete. aher bemerkt der her-
vorragende katholische Moraltheologe Joh pI7 A19as Recht der A.0-
desstrate wird e1n katholischer Theologe den Souveränen bestreiten ; da-

äaßt sıch 1INMMEr dıe rage diskutieren ob nıcht Verhältnisse
reten können ob S1C nıcht vielleicht gegenNnwartı wıirklich obwalten,

welchen 6S zweckmälßiiger 1STt VO!  45 JEHNCM Recht keinen Gebrauch
machen.‘“

E1ine andere Erwägung führt dem gleichen Ergebnis. Der Gesetzgeber
mMUu nıcht unbedingt persönliche ihm durchaus richtig scheinende An-
sicht durchsetzen e annn 1° nach den Umständen auftf die einunNg Volke
der "Te1le des Volkes Rücksicht nehmen und deshalb aus politi-
scher Klugheit VO: der Durchführung CiNer Mafßnahme absehen SO kann CT,
hne SEETTAC E Pflicht unfireu werden auf die Verhängung der Todesstrafe
verzichten wWwWenNnNn der we1il beträchtliche YTe1se des Volkes oder SC1INCT

lıtischen Vertreter diese Strafe ernste nıcht der Begünstigung des Ver-
brechertums entspringende Bedenken egen zumal WICNI)L C ıhm damıt g_
lıngt, dem Streit der Parteıen Zankapfel entwinden und die SUNLZC
Frage NECUEC) sachlichen Überprüfung entgegenzuführen. Be1 der JEL-
ZI1SCN polltischen Lage Deutschland kommt noch hinzu, daß CS aussichts-
10 11ST, Bundesrat C1Ne Zweidrittelmehrheit tür die Wıedereinführung der
TLodesstrate erzielen. Ks hat also keinen Zweck unserTrem ohnedies MITL
schwersten Problemen eladenen politischen Leben auch noch C1NCMN C'1‘I'Cgb€fl.')‚
un erregenden Streit dıe Todesstrafe enttfachen.

Ist einmal W1C Je Grundgesetz C1NS rechtliche Regelung
Tolgt, Ag del wıird für den Gesetzgeber ratsam SC11, die Klinke der (resetz-
gebung vorab ı Ruhe lassen un erSst die Auswirkungen der getroifenen
Entscheidung abzuwarten Ks dürfte rechtlich un! politisch nıcht richtig SC1MHN

Cc1Mn grundsätzlich wichtiges und he1i(fß umstrittenes Problem w1e die O
desstrate VONN den Gesetzgebungsorganen erneut Or lassen bevor
VO!  $ zuverlässiıgen praktischen Erfahrungen MI1tT der Abschaffung der Todes-
sttafe die ede SC11I1 annn

IDIie Grundgesetz festgelegte Abschaffung der "Todesstrafe 1st Ür dıe
deutsche Strafrechtspflege Versuch. Sollte dıe kommende Erfahrung ZC1-

SCNH, da die jetzt beschlossene mildere Praxıis dem schlimmsten Verbrecher- e
Vorschub eistet un! die lebenslängliche Freiheitsstrafe dagegen keinen

genügenden Schutz bietet, annn wırd der Gesetzgeber durch Schaden MC
lehrt notgedrungen auft die Todesstrate zurückgreifen mMUusSsSschıh Sollte aber
dı weilitere Entwicklung deutlich beweıisen, da{ß sich AUS der Abschaffung
der Todesstratfe weder für die Sıcherheit der Rechtsordnung noch für den.
Strafvollzug wesentliche Nachteı1le ergeben Nachteile

Katholische Moraltheologie (Freiburg 31902 \ 533
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dan werden auch
ch Verte1i SCI "Lodesstr e1inen la haben Ab-

schaffung dieser StrafeZbeklagen. Denn Gemeinwohl ist die höchste
Norm für dıe Gestaltung-auch der Strafgesetzgebung, und das Gememwohl
gedeıiht besser, mit JC WECNISCIECN 1un: JC SCTINSCICH Strafen der Staatı
auskommt.

Endstation?
Theater der Gegenwart

Von WERNER BARZEL 51 J
Es wıird 1e]1 darüber geklagt, daß autf den Bühnenheute wenıg E

hebendes und TIröstliches gesagt und getan wird. Aber das Theater ware.
C111 schr UNSCHNAUCT Spiegel unNnserer Zeit, WEeNN un Wwas gänzlıch anderes
als trübe Erkenntnisse, fragwürdige Hoffnungen und erkaltete Gefühle VOTI-
SETZTE Die Häufung des Unangenehmenun Verzweitelten 1st außerdem
icht erst das Werk UNSCICTI Fase, Die Selbstaufgabe des Gei1stes, 1e 11!er
Gegenwart ihren völligen Bankrott erleben scheint, hat ihre Geschichte,
und da auf den Bühnen gewöhnlich Stücke aus allen Generationen aufge-führt werden, annn 108028  a aufdem Theater die einzelnen Schritte_zählen,
welche die Entwicklung 34hat, hbıs S1C dort anlangte, WI1Ir jetzt
stehen. Man kann deutlich die Phasen unterscheiden, denen derProze(
der geistigenAuflösung VOTLT sich CIn Die Unbedingtheit der Wahrheit,
die Geläufigkeit des Vertrauens aut das Dasein, die Herzlichkeit des-
sammenhaltes des Lebens, das sind die Posten, die nacheinander er
lorengingen. Man kann die me1sten der heute gespieltenStücke C1I1NCr
dieser Phasen zuwe1sen Aus dem Münchener Spielplan sollen Beispieleherausgegriffen werden, dıefür diese Stationen der Zersetzung-als bezeich-
end gZe  n können. Anderswo werden siıch andere Stücke findenlassen,
deren Platz ı det Nähe JE dieser Stationen unschwer erkennen :1STt.

Es 1st schon Jahre, daß sich Nathan der Weiseauf dem Spielplan hält
Zweifellos hat Lessing bessere Theaterstücke geschrieben als dies,. Aber:

"Lenden-z kommt dem Zeitgeist ungemenn gele iıcht
Tahren, daß CIn schwäbischer Rıtter sich ‚ZguteLetzt als der unvermutete
Bruder Mädchens ın Palästina herausstellt, geht dasPublikummIi1t sol-
cher Ausdauer Nathan dem Weisen i die Schule, sondernweil neben
anderen bedeutsamen Aussprüchen die berühmte Parabel VO denRingenhören möchte. Wenn SONST al Dramatiker Lehre dere1Nne Moral AT
C116 zudringliche Weise, W1€e hier vielen Stellen geschiecht,
Parkett sprechen läßt, dann rümpfen dieKritiker dieNase und dasPublı-
kum verbittetsichden „erhobenen Zeigefinger‘“. AberLessing darf sich
das erlauben. Nichtwe1l Lessing ist,sondern weil 1€e€ ugend der

46
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